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Alle Steuerzahler 
 

1. Riester-Verträge:  
 Nachträgliche Eigenbeiträge 
 sollen Zulage retten 
 
Riester-Verträge: Nachträgliche 
Eigenbeiträge sollen Zulagen retten  
Das Bundeskabinett hat am 4.5.2011 
den Entwurf für ein Gesetz zur Umset-
zung der Beitreibungsrichtlinie sowie 
zur Änderung steuerlicher Vorschriften 
beschlossen. Damit reagiert die Bun-
desregierung u.a. auf Fälle, in denen 
gezahlte Riester-Zulagen zurückgefor-
dert werden, weil Riester-Sparer unwis-
sentlich oder aus Versehen keinen Ei-
genbeitrag geleistet haben.  
 
Kern des Problems ist der schleichende 
Übergang von der mittelbaren in die 
unmittelbare Zulageberechtigung.  
 
Beispiel: Mittelbar zulageberechtigt ist 
beispielsweise eine Frau, die nicht be-
rufstätig ist und deren Ehegatte einen 
Riester-Vertrag hat.  
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Für ihren eigenen Riester-Vertrag muss 
sie keine Eigenbeiträge einzahlen. Wird 
die Frau jedoch rentenversicherungs-
pflichtig, z.B. nach der Geburt ihres Kin-
des, ist sie selbst unmittelbar 
zulageberechtigt und muss einen Eigen-
beitrag von mindestens 60 EUR einzah-
len. Ohne Einzahlung fordert die Zentrale 
Zulagenstelle für Altersvermögen die 
Zulagen wieder zurück.  
 

Kommt es zu der Gesetzesänderung, hat 
das Bundesfinanzministerium angekün-
digt, derartige Fälle großzügig zu behan-
deln. Folgende Vorgehensweise ist ge-
plant:  
 

· Riester-Sparer werden darüber in-
formiert, dass und wie sie ihre - 
oft geringen - Eigenbeiträge 
nachzahlen und so die volle Zula-
ge (wieder) erhalten können. Sie 
müssen lediglich die Beiträge auf 
ihren Riester-Vertrag einzahlen 
und ihrem Anbieter Bescheid ge-
ben, für welche Jahre diese Zah-
lungen bestimmt sind. Um alles 
andere kümmern sich der Anbie-
ter und die Zulagenstelle. Die 
Zulagenstelle wird die zurückge-
forderte Zulage automatisch auf 
den Riester-Vertrag zurückzahlen.  
 

Für die Zukunft soll das Problem dadurch 
gelöst werden, dass ab 2012 alle Riester-
Sparer einen Eigenbeitrag von mindes-
tens 60 EUR im Jahr auf ihren Vertrag 
einzahlen müssen, um die volle Zulage 
zu erhalten (Gesetz zur Umsetzung der 
Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung 
steuerlicher Vorschriften, Regierungs-
entwurf vom 4.5.2011; Mitteilung des 
BMF vom 4.5.2011).  
 

Vermieter 
 
2. Nahe Angehörige:  

Vermietungsabsicht ist  
konkret nachzuweisen 

 
Zu den vertraglichen Hauptpflichten ei-
nes Mietvertrags gehört insbesondere die 
Entrichtung des vereinbarten Mietzinses. 

Dabei ist es nicht zwingend notwendig, 
dass dieser in Geld bezahlt wird, er kann 
auch in Dienstleistungen bestehen.  
 

In einem vom Finanzgericht Hessen ent-
schiedenen Fall hatte der Sohn mehrmals 
kundgetan, dass die Vermietung an seine 
Eltern unentgeltlich erfolgt. Erstmals im 
Einspruchsverfahren hatte er behauptet, 
dass er von seinem Vater einen Mietzins 
in Form von nennenswerten Dienstleis-
tungen erhalten habe. Für das Finanzge-
richt wirkten diese Aussagen jedoch we-
nig überzeugend. Da der Tatbestand der 
Einkünfteerzielung nicht erfüllt war, 
konnten die Werbungskostenüberschüsse 
bei der Einkommensteuerfestsetzung 
schließlich nicht berücksichtigt werden.  
 
Hinweise: 
An Vertragsverhältnisse zwischen ei-
nander nahestehenden Personen stellt 
die Rechtsprechung erhöhte Anforde-
rungen. Die Vertragsverhältnisse sind 
steuerlich nämlich nur dann anzuerken-
nen, wenn die Verträge bürgerlich-
rechtlich wirksam vereinbart worden 
sind und sowohl die Gestaltung als auch 
die Durchführung einem Fremdvergleich 
standhalten.  
 

Zwar schließt nicht jede Abweichung 
vom Üblichen (etwa im Bereich der Ne-
benabreden) die steuerrechtliche Aner-
kennung eines Mietvertrags aus, jedoch 
müssen die mietvertraglichen Haupt-
pflichten von den Vertragsparteien klar 
und eindeutig vereinbart und entspre-
chend dem Vereinbarten durchgeführt 
worden sein.  
 

Soll die Miete durch Arbeitsleistung be-
glichen werden, ist es nach der Ent-
scheidung des Finanzgerichts Hessen 
u.a. erforderlich, dass über den Wert 
der wechselseitigen Ansprüche (Mietzins 
einerseits und Arbeitsentgelt anderer-
seits) von vornherein eindeutige Ver-
einbarungen und über die Verrechnung 
der Ansprüche entsprechende Aufzeich-
nungen vorliegen (FG Hessen, Urteil 
vom 27.10.2010, Az. 3 K 646/06, 
3 K 2511/06, rkr.).  
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Kapitalanleger 
 
3. Steuerpflicht von  

Erstattungszinsen:  
Zwei Revisionen anhängig 

 
Wer auf eine Steuererstattung lange 
warten muss, erhält auch Zinsen vom 
Finanzamt. Der Zinslauf beginnt grund-
sätzlich 15 Monate nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die Steuer entstan-
den ist; er endet mit Bekanntgabe des 
Bescheides. Nach der Neuregelung durch 
das Jahressteuergesetz 2010 gehören 
diese Zinsen in allen offenen Fällen zu 
den Kapitalerträgen.  
 

Hintergrund: Durch das Jahressteuer-
gesetz 2010 wurde die steuerzahler-
freundliche Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs ausgehebelt. Dieser hatte ent-
schieden, dass Erstattungszinsen nicht 
zu versteuern sind, da Nachzahlungszin-
sen ihrerseits nicht abzugsfähig sind.  
 
Hinweis: 
Ob diese gesetzliche Regelung recht-
mäßig ist und auch noch rückwirkend 
angewendet werden darf, wird nun er-
neut der Bundesfinanzhof klären müs-
sen. In geeigneten Fällen sollte unter 
Verweis auf die anhängigen Revisionen 
Einspruch eingelegt werden. Bis zur 
Entscheidung durch den Bundesfinanz-
hof kann das Verfahren ruhen 
(FG Münster, Urteil vom 16.12.2010, 
Az. 5 K 3626/03 E, Rev. BFH 
Az. VIII R 1/11; FG Baden-Württem- 
berg, Urteil vom 29.1.2010, 
Az. 10 K 2720/09, Rev. BFH  
Az. VIII R 36/10).  
 

 
Freiberufler und 

Gewerbetreibende 
 
4. GEZ-Gebühren: Beruflich  

genutzte PCs sind nicht  
immer gebührenpflichtig 

 
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
hat entschieden, dass ein Freiberufler 

keine doppelten Rundfunkgebühren zah-
len muss, wenn er einen internetfähigen 
Computer gewerblich nutzt und auf dem-
selben Grundstück bereits ein privates 
Rundfunkgerät zum Empfang bereithält, 
für das er Gebühren zahlt.  
 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
führt in seiner Urteilsbegründung zwar 
aus, dass ein internetfähiger PC nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts grundsätzlich gebührenpflichtig 
ist, ohne dass es auf den tatsächlichen 
Rundfunkempfang ankommt. Im Urteils-
fall handelte es sich bei dem internetfä-
higen PC des Freiberuflers nach Auffas-
sung der Richter jedoch um ein Zweitge-
rät, das dem Ausnahmetatbestand der 
Zweitgerätefreiheit unterliegt. Der Wort-
laut des Ausnahmetatbestands spricht 
dafür, dass es nicht darauf ankommt, ob 
das im selben Haushalt befindliche Erst-
gerät beruflich oder privat genutzt wird. 
Eine gegenteilige Auslegung, wonach 
auch das Erstgerät ausschließlich der 
nicht-privaten Nutzung zugeordnet wer-
den muss, um den gewerblichen PC als 
gebührenbefreites Zweitgerät einzuord-
nen, entspricht nicht dem Grundsatz der 
Normklarheit.  
 

Hinweis: 
Die Revision gegen das Urteil zum Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig wurde 
zugelassen.  
 

 

Arbeitgeber 
 

5. Meldeverfahren: Ab 1.12.2011 
ist der Tätigkeitsschlüssel 
neunstellig 

 

In den letzten Jahren sind viele neue 
Ausbildungs- und Hochschulabschlüsse 
eingeführt oder an internationale Stan-
dards angepasst worden. Darüber hinaus 
sind neue Berufe mit eigenen Berufsbe-
zeichnungen entstanden. Dies sind nur 
einige der zahlreichen Gründe, warum 
der auf den Meldungen zur Sozialversi-
cherung anzugebende Tätigkeitsschlüssel 
an die aktuellen Entwicklungen ange-
passt wurde.  
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Der bisherige Tätigkeitsschlüssel  
 
Der Arbeitgeber muss für versicherungs-
pflichtig Beschäftigte Meldungen zur So-
zialversicherung abgeben. Die Angaben 
über die Tätigkeit des Arbeitnehmers 
muss er nach dem amtlichen Schlüssel-
verzeichnis der Bundesagentur für Arbeit 
machen. Die in Form von Schlüsselzahlen 
einzutragenden Angaben zur Tätigkeit 
umfassen bisher  
 

· die ausgeübte Tätigkeit (dreistel-
lig),  

· die Stellung im Beruf und  
· die Ausbildung (jeweils einstellig).  

 
Der neue Tätigkeitsschlüssel 
(TS 2010)  
 
Ab 1.12.2011 ist der neue neunstellige 
Schlüssel in den Meldungen nach der 
Datenerfassungs- und –übermittlungs-
verordnung (DEÜV) anzugeben.  
 
Überblick über den Tätigkeitsschlüssel 
2010:  
 
Stelle 1 bis 5: Ausgeübte Tätigkeit: Die 
Schlüsselung erfolgt nach der „Klassifi-
zierung der Berufe 2010 (KldB)“ und ist 
dem alphabetisch geordneten Schlüssel-
verzeichnis der Bundesagentur für Arbeit 
zu entnehmen. Maßgebend ist allein die 
Tätigkeit, die der Beschäftigte aktuell im 
Betrieb ausübt - auch wenn diese Tätig-
keit nicht dem erlernten Beruf entspricht.  
 
Stelle 6: Höchster allgemein bildender 
Schulabschluss (gültige Schlüssel „1“ bis 
„4“ und „9“):  

· 1 = ohne Schulabschluss  
· 2 = Haupt-/Volksschulabschluss  
· 3 = mittlere Reife oder gleichwer-

tiger Abschluss  
· 4 = Abitur/Fachabitur  
· 9 = Abschluss unbekannt  

 
Stelle 7: Höchster beruflicher Ausbil-
dungsabschluss (gültige Schlüssel „1“ bis 
„6“ und „9“):  
 

· 1 = ohne beruflichen Ausbil-
dungsabschluss  

· 2 = Abschluss einer anerkannten 
Berufsausbildung  

· 3 = Meister-/Techniker- oder 
gleichwertiger Fachschulabschluss  

· 4 = Bachelor  
· 5 = Diplom/Magister/Master/ 

Staatsexamen  
· 6 = Promotion  
· 9 = Abschluss unbekannt  

 
Stelle 8: Arbeitnehmerüberlassung (gül-
tige Schlüssel „1“ und „2“):  

· 1 = nein  
· 2 = ja  

 
Stelle 9: Vertragsform (gültige Schlüssel 
„1“ bis „4“):  

· 1 = Vollzeit, unbefristet  
· 2 = Teilzeit, unbefristet  
· 3 = Vollzeit, befristet  
· 4 = Teilzeit, befristet  

 
Für den Arbeitgeber bedeutet der Um-
stieg, dass er die Personenstammdaten 
der Beschäftigten ändern muss. Darüber 
hinaus muss er vor jeder Meldung prü-
fen, ob die Schlüsselzahl des Beschäftig-
ten noch zutrifft. Ändert sich etwas, 
muss er die neue Schlüsselzahl ermit-
teln. Das gilt insbesondere für die Jah-
resmeldung.  
 
Zeitlicher Anwendungsbereich  
 
Der neue Tätigkeitsschlüssel ist ab dem 
1.12.2011 für alle DEÜV-Meldungen zur 
Sozialversicherung verbindlich. Für Ent-
geltmeldungen mit Zeitraum-Ende 
1.12.2011 und später sowie für Anmel-
dungen mit Zeitraum-Beginn ab 
1.12.2011 gilt der neunstellige Tätig-
keitsschlüssel. Dasselbe gilt für die Jah-
resmeldungen 2011.  
 
Meldungen mit einem Zeitraum-Ende 
oder Anmeldungen mit einem Zeitraum-
Beginn bis zum 30.11.2011 sind mit dem 
derzeit gültigen fünfstelligen Tätigkeits-
schlüssel zu versehen. Dies gilt unab-
hängig davon, wann die Meldung einge-
reicht wird.  
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Hinweis: 
Die Bundesagentur für Arbeit hat auf 
ihrer Internetseite weiterführende In-
formation kostenlos bereitgestellt 
(www.iww.de/sl54). Beispielsweise fin-
den Arbeitgeber ein Handbuch mit In-
formationen zum neuen Tätigkeits-
schlüssel sowie Vorschläge zum Vorge-
hen bei der Umstellung im eigenen Be-
trieb. Ergänzt wird das Handbuch um 
Musterformulare u.a. im Word- und Ex-
cel-Format (Bundesagentur für Arbeit, 
Mitteilung vom 7.3.2011).  
 

 
6. Minijobs: Verdienstgrenze 

wird durch Tankgutscheine 
nicht überschritten 

 

Werden die formalen Voraussetzungen 
eingehalten, handelt es sich bei einem 
Tankgutschein um einen Sachbezug, auf 
den die 44-EUR-Freigrenze anzuwenden 
ist. Das heißt: Die 400-EUR-Grenze wird 
mit einem Tankgutschein von bis zu 
44 EUR nicht überschritten.  
 

Hinweis: 
Nicht zulässig wäre es, den Monatsver-
dienst eines Minijobbers um 44 EUR zu 
kürzen und anstelle dessen einen Tank-
gutschein zu gewähren. Denn der Sach-
bezug ist nur dann lohnsteuer- und so-
zialversicherungsfrei, wenn er zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gewährt wird.  
 

 
Hintergrund  
 
Der Bundesfinanzhof hatte sich jüngst 
mit der Frage beschäftigt, ob es sich bei 
Tankkarten, Benzin- und Geschenkgut-
scheinen um Barlohn oder eine Sachzu-
wendung handelt. Die Kernaussagen in 
Kürze:  
 

· Entscheidungserheblich ist, was 
der Arbeitnehmer vom Arbeitge-
ber auf Grundlage der arbeits-
rechtlichen Vereinbarung bean-
spruchen kann - Geld oder eine 
Sache. Kann der Arbeitnehmer 
nur die Sache selbst beanspru-

chen, liegen Sachbezüge vor. Un-
erheblich ist dann, ob der Arbeit-
nehmer die Sache unmittelbar 
vom Arbeitgeber bezieht oder auf 
Kosten des Arbeitgebers von ei-
nem Dritten.  
 

· Hat der Arbeitnehmer dagegen 
auch einen Anspruch darauf, dass 
sein Arbeitgeber ihm anstelle der 
Sache den Barwert auszahlt, lie-
gen selbst dann keine Sachbezü-
ge vor, wenn der Arbeitgeber die 
Sache zuwendet (BFH-Urteile vom 
11.11.2010, Az. VI R 27/09, Az. 
VI R 41/10, Az. VI R 40/10, Az. 
VI R 21/09, Az. VI R 26/08).  
 

Arbeitnehmer 
 
7. Doppelte Haushaltsführung: 

Zum Nachweis des Lebens-
mittelpunkts 

 
Wohnt der Arbeitnehmer gemeinsam mit 
seinem Partner in der Zweitwohnung am 
Beschäftigungsort, muss er nachweisen, 
dass sein Mittelpunkt der Lebensführung 
weiterhin in der Erstwohnung liegt und 
der zweite Haushalt nur beruflichen Zwe-
cken dient. Gelingt dieser Nachweis 
nicht, wird eine steuerbegünstigte dop-
pelte Haushaltsführung nicht anerkannt.  
 
Hinweis: 
Die Vorlage einer Meldebescheinigung 
reicht nicht aus, weil sie nichts über die 
tatsächlichen Wohnverhältnisse aus-
sagt. Benötigt werden Beweismittel, wie 
z.B. Arzt- und Einkaufsrechnungen vom 
Wohnort und Zeugenaussagen (FG Ber-
lin-Brandenburg, Urteil vom 7.10.2010, 
Az. 5 K 5230/07).  
 

 
8. Dienstreisen: Verfassungsbe-

schwerde zur Kilometerpau-
schale anhängig 

 
In einigen Bundesländern (z.B. Bayern 
und Hessen) können Angestellte im öf-
fentlichen Dienst eine pauschale Weg-
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streckenentschädigung von 35 Cent pro 
Kilometer steuerfrei erstattet bekommen. 
Demgegenüber erhalten Arbeitnehmer in 
der freien Wirtschaft nur 30 Cent steuer-
frei. Ob ein gleichheitswidriger Begünsti-
gungsausschluss vorliegt, muss nun das 
Bundesverfassungsgericht entscheiden.  
 
Hinweis: 
Wegen dieser Ungleichbehandlung hatte 
sich der Kläger zunächst an das Finanz-
gericht Baden-Württemberg gewandt 
und gegen das ablehnende Urteil Nicht-
zulassungsbeschwerde beim Bundesfi-
nanzhof erhoben. Der Bundesfinanzhof 
hatte diese schließlich zurückgewiesen.  
 

Nun hat der Arbeitnehmer Verfassungs-
beschwerde eingelegt (FG Baden-
Württemberg, Urteil vom 22.10.2010, 
Az. 10 K 1768/10; BFH, Beschluss vom 
15.3.2011, Az. VI B 145/10; Verfas-
sungsbeschwerde: Az. 2 BvR 1008/11).  
 

 
Abschließende Hinweise 

 
9. Verzugszinsen 

 
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist 
seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach 
§ 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird 
jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres 
neu bestimmt.  
 
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 
1.7.2011 bis zum 31.12.2011 lag bei 
Redaktionsschluss noch nicht vor. Der 
Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2011 
bis zum 30.6.2011 beträgt 
0,12 Prozent. Damit ergeben sich fol-
gende Verzugszinsen:  
 

· für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 
BGB): 5,12 Prozent  
 

· für einen grundpfandrechtlich 
gesicherten Verbraucherdar-
lehensvertrag (§ 497 Abs. 1 
BGB, § 503 BGB): 2,62 Prozent  

· für den unternehmerischen Ge-
schäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 
BGB): 8,12 Prozent  
 

Die für die Berechnung der Verzugszin-
sen anzuwendenden Basiszinssätze be-
trugen in der Vergangenheit:  
 

· vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 
0,12 %  

· vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 
0,12 %  

· vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 
0,12 %  

· vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 
1,62 %  

· vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 
3,19 %  

· vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 
3,32 %  

· vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 
3,19 %  

· vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 
2,70 %  

· vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 
1,95 %  

· vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 
1,37 %  

· vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 
1,17 %  

· vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 
1,21 %  

· vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 
1,13 %  

· vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 
1,14 %  

· vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 
1,22 %  

· vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 
1,97 %  

· vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 
2,47 %  

· vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 
2,57 %  
 
 
 
 

Die oben stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand er-
stellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es jedoch notwendig, Haftung und 
Gewähr auszuschließen. 
 

 


